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RS OGH 1991/8/29 15Os5/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1991

Norm

StPO §152

StPO §252

Rechtssatz

Beschuldigtenprotokolle eines gesondert verfolgten Angehörigen eines Angeklagten dürfen verlesen werden, zumal

jene Angaben nicht unter den Kautelen einer Zeugenaussage zustande gekommen sind und daher als solche gar nicht

geeignet sein können, das Entschlagungsrecht des Angehörigen zu tangieren.
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